
An die 

A-1 01 0 Wien· Johannesgasse 15 
Telefon: 5121480 

Telefax: 513375872 
Wien, am 11. Oktober 1993 

parlaments direktion Hö 

Par1ament 
1011 Wien 

Betrifft GESt5TZENTWURF 
Z'. """111"'_""'"111111 L;.o).., .OP.! 11 A r ~ . .fH(,1~r .,. r:; 1:I,.",fttf'6rt 

Datum: 1 It.OKT, 1993 

v.,..~. 
Bezug: Zl. 37~006/121-3/93 J)a--_/~ 

B~tr. : ~ntwurf eines Insolvenzrechtsinderungsgesetzes 1993 

Der österreichische Gemeindebund beehrt sich, in der Beilage 

2S Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu übermitteln. 

Beila~e 

Mit freundlichen Grüßen 
/\ 
i \ 

Für en österreichischen 

De~n ~~~:e~tär, 
WH~i. obert Hink 

Geme i debund: 
Der Präsident: 

ran;z; Romeder 
Präsident des NO Landtage 
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An das 
Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Bezug: Zl. 37.006/121-3/93 

ÖSTERREICHISCHER 
GEMEINDEBUND 
A-1010 Wien· Johannesgasse 15 

Telefon: 5121480 
Telefax: 513375872 

Wien, am 11. Oktober 1992 
Hö 

Betr. : Entwurf eines Inso1venzrechtsänderungsgesetzes 1993 

Der österreichische Gemeindebund erlaubt sich folgende Stellung­
nahme abzugeben: 

Der österreichische Gemeindebund spricht sich mit aller Entschieden­
heit gegen die im Art. 2 Z.2 und Art. 6 Z.l des Entwurfes vorge­
sehener Änderung aus. 

Durch diese bei den Artikel soll sowohl in der Ausgleichsordnung als 
auch in der Konkursordnung die Sonderregelung für öffentliche Abgaben 
abgeschaffen werden. 

Für die Abschaffung dieser Sonderregelung gibt es keinerlei rechtliche 
Notwendigkeiten und ist eine solche Regelung sicherlich verfassungs­
konform. 

Durch den Wegfall dieser Sonderregelung werden auch Gemeinden mit 
ihren Forderungen im Ausgleichs- bzw. Konkursfall schlechter ge­
stellt als sie nach der derzeit geltenden Rechtslage gestellt sind. 
Einer derartigen SchlechtersteIlung kann aus kommunaler Sicht keines­
falls die Zustimmung erteilt werden. 

Der österreichische Gemeindebund verlangt daher, den ersatzlosen 
Entfall dieser beiden Bestimmungen; 

I 
Für den österreichischen Gemeindebund: 

DeJinr~l\~että': ;t L De~ Präsident: /->V 
wHi.Dr.Robert Hink Franz Romeder 

Präsident des Nö Landtages 
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